
 

 

Anlage 
zur Verordnung der Oö. Landesregierung, mit der die Vereinbarung aller Gemeinden des 

politischen Bezirks Rohrbach und des politischen Bezirks Urfahr-Umgebung über die Bildung 
eines Gemeindeverbands für die Erhaltung des ländlichen Wegenetzes 

 
 

Vereinbarung der Gemeinden der politischen Bezirke Rohrbach und Urfahr-Umgebung über die 
Bildung des freiwilligen Gemeindeverbands Wegeerhaltungsverband Oberes Mühlviertel (im 

Folgenden kurz: Verband) im Sinne des Oö. Gemeindeverbändegesetzes  Oö. GemVG, LGBl. 
Nr. 51/1988, in der Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. 52/2019, zum Zwecke der Erhaltung 

des ländlichen Wegenetzes. 
 

 
  



 

 

 

VEREINBARUNG 

der Gemeinden der politischen Bezirke Rohrbach und Urfahr-Umgebung 

über die Bildung des freiwilligen Gemeindeverbands Wegeerhaltungsverband 

Oberes Mühlviertel (im Folgenden kurz: Verband) im Sinne des Oö. 

Gemeindeverbändegesetzes  Oö. GemVG, LGBl. Nr. 51/1988, in der Fassung des 

Landesgesetzes LGBl. Nr. 52/2019, zum Zwecke der Erhaltung des ländlichen 

Wegenetzes. 

 
SATZUNG 

 

§ 1 

Name, Sitz und Geschäftsstelle 

1. Oberes Mühlviertel  

2. Der Verband hat seinen Sitz in der Stadtgemeinde Rohrbach-Berg. 

3. Die Geschäftsstelle des Verbands ist im Gebäude des Wegeerhaltungsverbands 

Oberes Mühlviertel, Im Tal 1, 4150 Rohrbach-Berg. 

 

§ 2 

Aufgaben, Zweck und Mittelaufbringung 

 (1) Der Verband hat die Aufgabe, die Erhaltung des staubfreien ländlichen 

Wegenetzes außerhalb des verbauten Gebiets sicherzustellen. Das ländliche 

Wegenetz außerhalb des verbauten Gebiets in diesem Sinne umfasst die Güterwege 

nach § 8 Abs. 2 Z 2 Oö. Straßengesetz 1991, LGBl. Nr. 84/1991 idgF., und die 

Radfahrwege nach § 8 Abs. 2 Z 3 Oö. Straßengesetz 1991, LGBl. Nr. 84/1991 idgF., 

die im Wegeverzeichnis des Wegeerhaltungsverbands Oberes Mühlviertel angeführt 

sind. 

 (2) Die Obfrau bzw. der Obmann des Verbands hat die Wege gemäß Abs. 1 

innerhalb von zwei Monaten nach Inkrafttreten der Verordnung der Landesregierung, 

mit der diese Vereinbarung genehmigt wird, den verbandsangehörigen Gemeinden (im 

Folgenden kurz: Mitgliedsgemeinden) bekannt zu geben und in einem 

Wegeverzeichnis fest- und im Hinblick auf Abs. 3 evident zu halten. 

 (3) Die Mitgliedsgemeinden haben jährlich mit dem Stichtag 1. November für das 

nachfolgende Kalenderjahr die außerhalb des verbauten Gebiets jeweils neu 

verordneten weiteren Güter- und Radfahrwege im Sinne des Abs. 1 in den Verband 

einzubringen. 

 (4) Die Erhaltung des staubfreien ländlichen Wegenetzes gemäß Abs. 1 umfasst 



 

 

dessen Instandhaltung und die Instandsetzung (Generalsanierung) sowie die 

Beseitigung der Katastrophenschäden am gegenständlichen Wegenetz. 

 (5) Der Verband hat den Zweck, die Erhaltung der im Wegeverzeichnis 

angeführten Wege gemäß Abs. 1 sicherzustellen und für die Aufbringung der für diese 

Erhaltungsmaßnahmen notwendigen Mittel zu sorgen. 

 (6) Die Mitgliedsgemeinden verpflichten sich, für die Instandhaltung ihrer im 

Wegeverzeichnis angeführten Wege gemäß Abs. 1 jährlich bis zum 30. April pro 

angefangenen Kilometer den von der Verbandsversammlung festzulegenden 

Wegeerhaltungsbeitrag als Vorauszahlung aufzubringen und an den Verband zu 

entrichten. 

 (7) Die für die Erfüllung des Verbandszwecks erforderlichen Mittelverwendungen 

und die Mittelaufbringungen sind nach dem Verhältnis der Kilometeranzahl der von den 

einzelnen Mitgliedsgemeinden in den Verband eingebrachten Wege aufzuteilen. 

Überschüsse können einer Rücklage zugeführt werden, wenn dadurch der 

Haushaltsausgleich der Mitgliedsgemeinden nicht gefährdet wird. 

 (8) Kommt eine Mitgliedsgemeinde ihren Zahlungsverpflichtungen nach Abs. 6 

nicht fristgerecht nach, entscheidet über die Zahlungspflicht antragsgemäß die 

Landesregierung nach den näheren Bestimmungen des § 10 Abs. 4 Oö. GemVG.  

 

§ 3 

Mitgliedschaft 

 (1) Die Mitgliedschaft beruht auf einem freiwilligen Zusammenschluss der 

Gemeinden. Verfügt eine Gemeinde über keinen Weg im Sinne des § 2 Abs. 1, kann 

diese Gemeinde trotzdem dem Verband beitreten. Eine Zahlungsverpflichtung trifft 

diese Gemeinde aber erst, wenn ein Weg in der betreffenden Gemeinde im Sinne des 

§ 2 Abs. 1 in den Verband eingebracht wird (§ 2 Abs. 3).  

 (2) Die diesbezügliche Vereinbarung der Gemeinden über die Bildung des 

Verbands bedarf der übereinstimmenden Beschlüsse der Gemeinderäte der 

Mitgliedsgemeinden und überdies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 

 (3) Der Beitritt einer Gemeinde zum Verband und sonstige Änderungen im Sinne 

des § 5 Abs. 3 Oö. GemVG bedürfen übereinstimmender Beschlüsse der 

Gemeinderäte der Mitgliedsgemeinden sowie der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 

Jede sonstige Änderung der Vereinbarung bedarf eines Beschlusses der 

Verbandsversammlung und der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (§ 5 Abs. 4 Oö. 

GemVG). 

 

§ 4 



 

 

Rechte der Mitglieder 

 Die Mitgliedsgemeinden haben insbesondere folgende Rechte:  

1. das Recht auf Wegeerhaltung gemäß § 2 Abs. 4 nach Maßgabe des jährlichen 

Wegeerhaltungsprogramms, das von der Verbandsversammlung beschlossen 

wird;  

2. das aktive und passive Wahlrecht der Vertreterinnen bzw. Vertreter in der 

Verbandsversammlung auszuüben;  

3. das Recht, in der Verbandsversammlung des Verbands durch ihre Vertreterinnen 

bzw. Vertreter Anträge zu stellen und an der Beschlussfassung teilzunehmen. 

 

§ 5 

Organe des Verbandes 

 Die Organe des Verbands sind: 

1. die Verbandsversammlung;  

2. der Verbandsvorstand;  

3. die Obfrau bzw. der Obmann;  

4. der Prüfungsausschuss.  

 

§ 6 

Verbandsversammlung 

 (1) In der Verbandsversammlung haben alle Mitgliedsgemeinden Sitz und 

Stimme, wobei jede Mitgliedsgemeinde eine gewählte Vertreterin bzw. einen 

gewählten Vertreter entsendet. Für jede Vertreterin bzw. jeden Vertreter ist für den Fall 

der Verhinderung eine Ersatzvertreterin bzw. ein Ersatzvertreter zu wählen. Die 

Mitglieder der Verbandsversammlung müssen Gemeinderatsmitglieder, die 

Ersatzvertreterinnen bzw. Ersatzvertreter können auch Ersatzmitglieder des 

Gemeinderats sein. 

 (2) Die Anzahl der Stimmen jeder Mitgliedsgemeinde richtet sich nach der 

Gesamtlänge der von jeder Mitgliedsgemeinde in den Verband eingebrachten Wege 

und beträgt  

- von 0 bis 20 km: 1 Stimme  

- bis 40 km:  2 Stimmen  

- über 40 km:  3 Stimmen. 

 (3) Die Verbandsversammlung legt die Grundsätze für die Verwaltung des 

Verbands fest und entscheidet in den ihr durch Gesetz oder diese Satzung 

zugewiesenen Angelegenheiten. Der Verbandsversammlung sind vorbehalten: 



 

 

1. die Wahl und die Abberufung der Obfrau bzw. des Obmanns, der Stellvertreterin 

bzw. des Stellvertreters und der weiteren Mitglieder des Verbandsvorstands; 

2. die Beschlussfassung zur Änderung der Satzung, insbesondere betreffend den 

Beitritt einer Gemeinde; 

3. die Beschlussfassung über den Voranschlag, den Nachtragsvoranschlag, den 

mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan, den Rechnungsabschluss und den 

Dienstpostenplan (Stellenplan); 

4. die Beschlussfassung über das jährliche Wegeerhaltungsprogramm; 

5. die Bestellung von Ausschüssen; 

6. die Beschlussfassung über den Wegeerhaltungsbeitrag gemäß § 2 Abs. 6. 

 (4) Die Reinschrift der Verhandlungsschrift ist binnen vier Wochen an die 

Fraktionen der Verbandsversammlung und an die Mitgliedsgemeinden zu übermitteln. 

 

§ 7 

Verbandsvorstand 

 (1) Der Verbandsvorstand besteht aus der Obfrau bzw. dem Obmann, der 

Stellvertreterin bzw. dem Stellvertreter und sieben weiteren Vorstandsmitgliedern. 

 (2) Der Vorstand wird von der Verbandsversammlung aus ihrer Mitte jeweils auf 

die Dauer der Funktionsperiode der Gemeinderäte in Oberösterreich gewählt. Für die 

jeweilige Wahl gelten die Bestimmungen der Oö. Gemeindeordnung 1990 über die 

Wahl der Bürgermeisterin bzw. des Bürgermeisters durch den Gemeinderat, der 

Vizebürgermeisterinnen bzw. der Vizebürgermeister und der übrigen Mitglieder des 

Gemeindevorstands sinngemäß. 

 (3) Die Funktionsperiode des Verbandsvorstands beginnt mit der Neuwahl seiner 

Mitglieder und endet mit der Neuwahl des neuen Verbandsvorstands, die spätestens 

innerhalb von sechs Monaten nach jeder allgemeinen Gemeinderatswahl 

vorzunehmen ist. Bis zur Übernahme des Vorsitzes durch die neu gewählte Obfrau 

bzw. den neugewählten Obmann hat die Sitzung der Verbandsversammlung, in der die 

Neuwahl stattfindet, das an Jahren älteste anwesende Mitglied der 

Verbandsversammlung zu leiten. Im Übrigen gelten die Bestimmungen der §§ 30, 31 

und 32 der Oö. Gemeindeordnung 1990 sinngemäß. 

 (4) Dem Verbandsvorstand obliegt:  

1. die Vorberatung der in die Zuständigkeit der Verbandsversammlung fallenden 

Angelegenheiten;  

2. die Bestellung der Leiterin bzw. des Leiters der Geschäftsstelle 

(Geschäftsführerin bzw. Geschäftsführer), der Stellvertreterin bzw. des 

Stellvertreters und die Beschlussfassung in allen das Personal des Verbands 



 

 

betreffenden Angelegenheiten;  

3. die Besorgung aller übrigen Aufgaben des Verbands, die nicht ausdrücklich 

einem anderen Organ des Verbands vorbehalten sind.  

 

§ 8 

Aufgaben der Obfrau bzw. des Obmanns 

 (1) Der Obfrau bzw. dem Obmann obliegt:  

1. die Vertretung des Verbands nach außen;  

2. die Einberufung und Leitung der Sitzungen der Verbandsversammlung und des 

Verbandsvorstands; 

3. die Durchführung der Beschlüsse der Verbandsversammlung und des 

Verbandsvorstands;  

4. die Geschäftsführung des Verbands als Träger von Privatrechten, insbesondere 

auch die Ausschreibung und Vergabe von Lieferungen und Leistungen sowie der 

Erhaltungsmaßnahmen;  

5. die Leitung der Geschäftsstelle als deren Vorstand.  

 (2) Die Obfrau bzw. der Obmann wird im Falle der Verhinderung in dieser 

Funktion von der Stellvertreterin bzw. dem Stellvertreter vertreten. § 36 Abs. 2 der Oö. 

Gemeindeordnung 1990 gilt sinngemäß.  

§ 9 

Prüfungsausschuss 

 (1) Der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Die 

Verbandsversammlung hat die Anzahl der Mitglieder (Ersatzmitglieder) des 

Prüfungsausschusses festzusetzen und die Mitglieder (Ersatzmitglieder) aus ihrer Mitte 

zu wählen. Jeder Fraktion, die in der Verbandsversammlung vertreten ist, steht das 

Recht zu, mindestens durch ein Mitglied im Prüfungsausschuss vertreten zu sein. Die 

Mitglieder (Ersatzmitglieder) des Prüfungsausschusses dürfen dem Verbandsvorstand 

nicht angehören. 

 (2) Für die Zusammensetzung des Prüfungsausschusses gilt § 91a Oö. 

Gemeindeordnung 1990 sinngemäß. 

 (3) Der Prüfungsausschuss hat die Aufgabe festzustellen, ob die Gebarung des 

Verbands sparsam, wirtschaftlich und zweckmäßig sowie in Übereinstimmung mit dem 

Voranschlag geführt wird, ob sie den Gesetzen und sonstigen Vorschriften entspricht 

und ob richtig verrechnet wird. Der Prüfungsausschuss hat sich auch von der 

Richtigkeit der Kassenführung und der Führung des Ergebnis-, Finanzierungs- und 

Vermögenshaushalts zu überzeugen. 



 

 

 (4) Diese Gebarungsprüfung ist wenigstens halbjährlich im Lauf des 

Haushaltsjahres vorzunehmen. Über das Ergebnis der Prüfung hat der 

Prüfungsausschuss der Verbandsversammlung nach Anhörung der Obfrau bzw. des 

Obmanns jeweils einen schriftlichen, mit den entsprechenden Anträgen versehenen 

Bericht zu erstatten. Vor der Vorlage des Berichts ist der Obfrau bzw. dem Obmann 

des Verbands Gelegenheit zu einer schriftlichen Äußerung, die gegebenenfalls dem 

Bericht anzuschließen ist, zu geben. 

 

§ 10 

Entschädigungen 

 (1) Die Obfrau bzw. der Obmann und die Stellvertreterin bzw. der Stellvertreter 

des Verbands haben nach Maßgabe der Art und des Ausmaßes der ihnen obliegenden 

Aufgaben und des mit ihrer Tätigkeit verbundenen Aufwands Anspruch auf 

angemessene Aufwandsentschädigung.  

 (2) Alle Mitglieder der Verbandsversammlung (des Verbandsvorstandes) haben 

Anspruch auf Ersatz der notwendigen Reise(Fahrt)auslagen sowie der 

Aufenthaltskosten.  

 (3) Die Höhe der Aufwandsentschädigung (Abs. 1) und der Ersätze (Abs. 2) sind 

durch Verordnung der Landesregierung festzusetzen. 

 

§ 11 

Unterfertigung von Urkunden 

 Urkunden über Rechtsgeschäfte des Verbands sind, soweit es sich nicht um 

Angelegenheiten der laufenden Verwaltung handelt, von der Obfrau bzw. dem 

Obmann und von einem weiteren Mitglied des Verbandsvorstands jeweils unter 

Beifügung ihrer Funktionsbezeichnung zu unterfertigen.  

 

§ 12 

Haushaltsführung 

 Die Vermögensgebarung und die Haushaltsführung des Verbands haben nach § 

20 Oö. GemVG zu erfolgen. Haushaltsbeschlüsse sind von der Obfrau bzw. dem 

Obmann an der Amtstafel des Verbands kundzumachen.  

 

§ 13 

Haftung 

 Durch die Übernahme der Erhaltung und der Kosten der unter § 2 Abs. 1 

genannten Wege durch den Verband wird § 1319a ABGB nicht berührt. Die Haftung für 



 

 

den jeweiligen ordnungsgemäßen Wegzustand verbleibt bei den Gemeinden.  

 

§ 14 

Mitteilungspflicht 

 Die Mitgliedsgemeinden sind verpflichtet, dem Verband alle für die Erfüllung 

seiner Aufgaben erforderlichen Mitteilungen zu machen.  

 

§ 15 

Austritt 

 (1) Der Austritt einer Mitgliedsgemeinde aus dem Verband bedarf eines 

Beschlusses des Gemeinderats und darf nur aus wichtigen, insbesondere 

wirtschaftlichen Gründen und nur dann erfolgen, wenn dieser Gemeinde eine weitere 

Verbandszugehörigkeit nicht zugemutet werden kann. 

(2) Die Austrittserklärung ist unter Anschluss des Beschlusses über den Austritt 

bei der Geschäftsstelle des Verbands einzubringen und bedarf der Genehmigung der 

Aufsichtsbehörde gemäß § 5 Abs. 5 Oö. GemVG. Der Austritt wird mit dem 

Inkrafttreten der Verordnung, mit der der Austritt genehmigt wird, wirksam. 

(3) Hinsichtlich der vermögensrechtlichen Auseinandersetzung hat die 

Verbandsversammlung mit der betreffenden Mitgliedsgemeinde eine einvernehmliche 

Lösung herzustellen.  

 (4) Die verbleibenden Mitgliedsgemeinden haben unverzüglich eine den 

geänderten Verhältnissen angepasste Satzung zu beschließen und diese der 

Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen. 

 

 

§ 16 

Auflösung 

 (1) Die Auflösung des Verbands kann durch übereinstimmende Beschlüsse der 

Gemeinderäte der Mitgliedsgemeinden erfolgen. 

 (2) Die Auflösung des Verbands bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, 

die unter Berücksichtigung des § 11 Abs. 2 Oö. GemVG durch Verordnung zu erteilen 

ist, und wird mit dem Inkrafttreten der Verordnung wirksam. 

 (3) Im Falle der Auflösung des Verbands sind allenfalls bestehende 

Dienstverhältnisse unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen aufzulösen. 

 (4) Das Vermögen des Verbands ist zur Abdeckung der Verbindlichkeiten 

heranzuziehen. Das verbleibende Vermögen ist nach dem Aufteilungsschlüssel des § 



 

 

2 Abs. 7 aufzuteilen. In gleicher Weise haben die Mitgliedsgemeinden die mit den 

dienst-, besoldungs- und pensionsrechtlichen Angelegenheiten auf Grund der 

Auflösung verbundenen Kosten, einschließlich allfälliger zukünftiger Ruhe- oder 

Versorgungsgenüsse, zu tragen. 

 (5) Unter der Voraussetzung des § 11 Abs. 6 Oö. GemVG hat die 

Landesregierung den Verband nach Anhörung der Mitgliedsgemeinden durch 

Verordnung aufzulösen; im Übrigen gilt § 11 Oö. GemVG. 

 

§ 17 

Entscheidung in Streitfällen 

 Die Landesregierung hat auf Antrag des Verbands oder einer Mitgliedsgemeinde 

über Streitigkeiten aus dem Verbandsverhältnis zu entscheiden.  

 

§ 18 

Aufsicht über den Verband 

 Auf die Aufsicht über den Verband sind die Bestimmungen des VII. Hauptstücks 

der Oö. Gemeindeordnung 1990 entsprechend anzuwenden.  

 

Stand: 1.10.2021 
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